
Oberste Finanzbehörden 
der Länder 

DATUM 4. Juni 2003 

GZ IV A 2 - S 2836 - 2/03 (bei Antwort bitte angeben) 

Steuerliches Einlagekonto 

(Anwendung der §§ 27 und 28 KStG 2002�) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 
gilt für die Anwendung der §§ 27 und 28 KStG 20021 Folgendes: 

A. Steuerliches Einlagekonto (§ 27 KStG) 

I. Allgemeines 

1	 Wie im bisherigen Recht führt die Rückgewähr von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen 
grundsätzlich nicht zu steuerpflichtigen Beteiligungserträgen der Anteilseigner. Um dies zu gewähr
leisten, bestimmt § 27 KStG, dass diese Einlagen außerhalb der Steuerbilanz auf einem besonderen 
Konto erfasst werden. 

II. Persönlicher Anwendungsbereich 

2	 Ein Einlagekonto haben unter der Voraussetzung der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht zu 
führen: 

� KStG 2002 = KStG n.F. 
KStG 1999 = KStG a.F. 

1 Zur Anwendung des § 29 KStG vgl. gesondert ergehendes BMF-Schreiben zu den Änderungen des 
Umwandlungssteuerrechts. 
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a) Kapitalgesellschaften (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG); 

b) Sonstige Körperschaften, die Leistungen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG gewähren können; 

c)	 Körperschaften und Personenvereinigungen, die Leistungen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 9 bzw. 10 

EStG gewähren können. 

Bei den unter Buchstabe a) und b) genannten Körperschaften handelt es sich um die ehemals zur Glie
derung des verwendbaren Eigenkapitals verpflichteten unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaften. 
Unter Buchstabe b) fallen in erster Linie die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (§ 1 Abs. 1 
Nr. 2 KStG) sowie Realgemeinden und wirtschaftliche Vereine, die Mitgliedschaftsrechte gewähren, 
welche einer kapitalmäßigen Beteiligung gleich stehen. Wegen der Führung des Einlagekontos bei 
Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts bei Leistungen i.S. des 
§ 20 Abs. 1 Nr. 10 EStG wird auf das BMF-Schreiben vom 11. September 2002 (BStBl I S. 935) 
verwiesen. 

3 Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften haben kein Einlagekonto zu führen. 

Das Einlagekonto ist auch von Körperschaften und Personenvereinigungen zu führen, bei denen Aus
schüttungen ausgeschlossen sind. 

III. Ermittlung und Fortschreibung des steuerlichen Einlagekontos 

1. Anfangsbestand 

a) Überleitung vom Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren 

4	 Nach § 36 Abs. 7 KStG ist auf den Schluss des letzten Wirtschaftsjahres, das noch unter das Anrech
nungsverfahren fällt, u.a. der Schlussbestand des Teilbetrags nach § 30 Abs. 2 Nr. 4 KStG a.F. 
(EK 04) gesondert festzustellen. Der Feststellungsbescheid ist Grundlagenbescheid für die Feststel
lung des Einlagekontos nach § 27 Abs. 2 Satz 1 KStG auf den Schluss des ersten Wirtschaftsjahrs im 
neuen Recht. Der festgestellte Schlussbestand wird, soweit er positiv ist, als Anfangsbestand des Ein
lagekontos erfasst (§ 39 Abs. 1 KStG). 

b)	 Erstmalige Verpflichtung zur Führung des Einlagekontos in sonstigen 
Fällen 

5	 Hat eine Körperschaft oder eine Personenvereinigung erstmalig ein Einlagekonto zu führen, z.B. beim 
Wechsel von der beschränkten zur unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht, ist der Anfangsbestand 
des steuerlichen Einlagekontos mit 0 anzusetzen. 

6	 Im Gegensatz dazu ist in den Fällen der Bar- und Sachgründung, sowie in Einbringungsfällen nach 
§ 20 UmwStG (vgl. auch Rdnr. 27) das in der Eröffnungsbilanz auszuweisende Eigenkapital, soweit es 
das Nennkapital übersteigt, als Zugang beim steuerlichen Einlagekonto in der Feststellung zum 
Schluss des ersten Wirtschaftsjahrs zu erfassen. 
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Das bisherige Einzelunternehmen des A wird zu Buchwerten in die neu gegründete A-GmbH 
eingebracht. Das in der Schlussbilanz des Einzelunternehmens ausgewiesene Eigenkapital be
trägt 500. A erhält im Rahmen der Einbringung Anteile an der A-GmbH im Nennwert von 100. 
Der übersteigende Betrag i.H. von 400 wird in der Eröffnungsbilanz der A-GmbH zu 150 in die 
Kapitalrücklage eingestellt und zu 250 als Darlehensverbindlichkeit gegenüber A ausgewiesen. 

Das in der Eröffnungsbilanz der A-GmbH auszuweisende Eigenkapital beträgt 250. Der das 
Nennkapital von 100 übersteigende Betrag i.H. von 150 ist als Zugang beim steuerlichen Einla
gekonto in der Feststellung zum Schluss des Gründungsjahres zu erfassen. 

7	 Zu Körperschaften bzw. Personenvereinigungen, die im Wege einer Umwandlung nach UmwG neu 
entstehen bzw. erstmalig zur Führung eines Einlagekontos verpflichtet sind, wird auf das gesondert 
ergehende BMF-Schreiben zu den Änderungen des Umwandlungssteuerrechts verwiesen. 

c) Führung des Einlagekontos in den Fällen des § 156 Abs. 2 AO 

8	 Wird nach § 156 Abs. 2 AO auf eine Festsetzung der Körperschaftsteuer verzichtet, unterbleibt auch 
die gesonderte Feststellung des Einlagekontos. Findet für einen folgenden Veranlagungszeitraum 
erstmalig eine Körperschaftsteuerveranlagung statt, ist bei der dann notwendigen gesonderten Fest
stellung des Einlagekontos auf den Schluss des Wirtschaftsjahrs der Anfangsbestand des Einlagekon
tos mit 0 anzusetzen, soweit die Körperschaft nicht etwas anderes nachweist. 

2. Verringerung des Einlagekontos durch Leistungen 

a) Allgemeines 

9	 Im Wirtschaftsjahr von der Körperschaft erbrachte Leistungen verringern das Einlagekonto, soweit sie 
in der Summe den auf den Schluss des letzten Wirtschaftsjahrs ermittelten ausschüttbaren Gewinn 
übersteigen (§ 27 Abs. 1 Satz 3 KStG). Unter das Halbeinkünfteverfahren fallende Leistungen im ers
ten Wirtschaftsjahr des neuen Rechts können bereits zu einer Verringerung des Einlagekontos führen. 

10	 Eine Verringerung des steuerlichen Einlagekontos nach § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG ist grundsätzlich auf 
den positiven Bestand des Einlagekontos zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs begrenzt. 
U.a. in den Fällen der Festschreibung nach § 27 Abs. 1 Satz 5 KStG (Rdnr. 24 ) kann es auch zu einem 
Negativbestand des steuerlichen Einlagekontos kommen (wegen weiterer Fälle, in denen das steuerliche 
Einlagekonto negativ werden kann vgl. Rdnrn. 28 und 29). 

b) Begriff der Leistung 

11	 Leistungen i.S. des § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG sind alle Auskehrungen, die ihre Ursache im Gesell
schaftsverhältnis haben. 

Zur Rückzahlung von Nennkapital nach § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG vgl. Rdnr. 40. 
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12	 Für die Verrechnung mit dem steuerlichen Einlagekonto sind alle Leistungen eines Wirtschaftsjahrs 
zusammenzufassen. Eine sich danach ergebende Verwendung des steuerlichen Einlagekontos ist den 
einzelnen Leistungen anteilig zuzuordnen. 

13	 Leistungen, die nach § 34 Abs. 12 Satz 1 Nr. 1 KStG noch unter das Anrechnungsverfahren fallen, 
stellen keine Leistungen i.S. des § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG dar. 

c) Ausschüttbarer Gewinn 

14 Der ausschüttbare Gewinn nach § 27 Abs. 1 Satz 4 KStG ist wie folgt zu ermitteln: 

Eigenkapital laut Steuerbilanz 
- gezeichnetes Kapital 
- (positiver) Bestand des steuerlichen Einlagekontos 

ausschüttbarer Gewinn (wenn negativ, Ansatz mit 0) 

15	 Der Berechnung sind jeweils die Bestände zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs 
zugrunde zu legen. Zugänge bzw. Abgänge des laufenden Wirtschaftsjahrs beeinflussen den aus
schüttbaren Gewinn nicht. Wegen der für Liquidationen geltenden Besonderheiten wird auf das ge
sondert ergehende BMF-Schreiben zur Auflösung und Abwicklung von Körperschaften und Perso
nenvereinigungen hingewiesen. 

aa) In der Steuerbilanz ausgewiesenes Eigenkapital 

16	 Maßgeblich ist das Eigenkapital laut Steuerbilanz. Rückstellungen und Verbindlichkeiten stellen auch 
dann Fremdkapital dar, wenn sie auf außerhalb der Steuerbilanz zu korrigierenden verdeckten Ge
winnausschüttungen i.S. des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG beruhen. 

17	 Nicht zum Eigenkapital gehören diejenigen auf der Passivseite der Steuerbilanz ausgewiesenen Pos
ten, die aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften erst bei ihrer Auflösung zu versteuern sind (Sonder
posten mit Rücklageanteil i.S. des § 247 Abs. 3 HGB). 

18	 § 27 Abs. 1 Satz 4 KStG enthält keine Verpflichtung zur Aufstellung einer Steuerbilanz. Hat die Kör
perschaft oder Personenvereinigung eine Steuerbilanz nicht aufgestellt, muss sie für die Berechnung 
des ausschüttbaren Gewinns das Eigenkapital, ausgehend von der Handelsbilanz, ermitteln, das sich 
nach den Vorschriften über die steuerliche Gewinnermittlung ergibt (§ 60 Abs. 2 Satz 1 EStDV). 

bb) Gezeichnetes Kapital 

19	 Gezeichnetes Kapital i.S. des § 27 Abs. 1 Satz 4 KStG ist das Grundkapital einer Aktiengesellschaft, 
das Stammkapital einer GmbH oder die Summe der Geschäftsguthaben der Genossen bei Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften. 

20	 Für die Berechnung des ausschüttbaren Gewinns (Rdnr. 14 ff.) ist das gezeichnete Kapital aus Verein
fachungsgründen auch dann mit dem Nominalbetrag anzusetzen, wenn es nicht vollständig eingezahlt 
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der ausstehende, nicht eingeforderte Teil in der Steuerbilanz offen vom Nennkapital abgesetzt ist. 

cc) Bestand des steuerlichen Einlagekontos 

21	 Maßgeblich für die Ermittlung des ausschüttbaren Gewinns ist der auf den Schluss des vorangegan
genen Wirtschaftsjahrs gesondert festgestellte Bestand des steuerlichen Einlagekontos bzw. der nach 
§ 36 Abs. 7 KStG festgestellte Schlussbestand des EK 04. Ist dieser Bestand negativ, ist er bei der Er
mittlung des ausschüttbaren Gewinns nicht zu berücksichtigen. 

d) Bescheinigung 

22	 Die Verwendung des steuerlichen Einlagekontos ist gemäß § 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KStG den Anteils
eignern entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtleistung zu bescheinigen. Bescheinigungen sind auch 
zu erteilen, wenn sich das steuerliche Einlagekonto in einem der in Rdnr. 29 aufgeführten Sonderfälle 
unmittelbar verringert. 

23	 Dagegen ist bei der Rückzahlung von Nennkapital nach einer Kapitalherabsetzung (vgl. Rdnr. 40) für 
den das steuerliche Einlagekonto unmittelbar mindernden Betrag eine Steuerbescheinigung nicht aus
zustellen. 

e) Festschreibung nach § 27 Abs. 1 Satz 5 KStG 

24	 Nach § 27 Abs. 1 Satz 5 KStG bleibt die der Bescheinigung zugrunde gelegte Verwendung unverän
dert, wenn für die Leistung die Minderung des steuerlichen Einlagekontos bescheinigt worden ist. Bei 
einer nachträglichen Änderung des maßgeblichen Bestands des steuerlichen Einlagekontos, z.B. durch 
eine Betriebsprüfung, kommt es weder zu einer höheren noch zu einer niedrigeren Verwendung des 
steuerlichen Einlagekontos. 

f)	 Nebeneinander von Einlagerückgewähr und Körperschaftsteuer-Minderung/-Er
höhung nach §§ 37, 38 KStG 

25	 Eine Leistung, die nach § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG den Bestand des steuerlichen Einlagekontos verrin
gert, kann gleichzeitig zu einer Körperschaftsteuer-Minderung nach § 37 Abs. 2 Satz 1 KStG und/oder 
zu einer Körperschaftsteuer-Erhöhung nach § 38 Abs. 2 KStG führen. Soweit eine Leistung, die bei 
der ausschüttenden Körperschaft zu einer Minderung der Körperschaftsteuer führt, zugleich eine Ein
lagerückgewähr nach § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG darstellt, ist lediglich eine Steuerbescheinigung nach 
§ 27 Abs. 3 KStG auszustellen. Ein Körperschaftsteuer-Minderungsbetrag ist entgegen § 37 Abs. 3 
Satz 4 Nr. 2 KStG nicht auszuweisen. 

3. Einlagen 

26 Einlagen erhöhen das steuerliche Einlagekonto bei Zufluss. 
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§ 20 UmwStG 

27	 Bei Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in eine unbeschränkt körper
schaftsteuerpflichtige Kapitalgesellschaft (§ 20 UmwStG) erhöht der Eigenkapitalzugang einschließ
lich der in diesem Zusammenhang geleisteten Bareinlagen den Bestand des steuerlichen Einlagekon
tos, soweit er den dem Anteilseigner im Zuge der Einbringung gewährten Teil des Nennkapitals 
übersteigt (vgl. Rdnr. 6). 

5. Organschaftliche Mehr-/Minderabführungen 

28	 § 27 Abs. 6 KStG regelt die Behandlung von organschaftlichen Mehr-/Minderabführungen. Minderab
führungen erhöhen, Mehrabführungen vermindern das steuerliche Einlagekonto nach Bilanzierungs
grundsätzen. Die Verringerung des steuerlichen Einlagekontos durch Mehrabführungen gemäß § 27 
Abs. 6 KStG kann auch zu einem Negativbestand führen. 

6. Sonderfälle der Verrechnung mit dem Einlagekonto 

29	 Außer in den Fällen der Leistungsverrechnung nach § 27 Abs. 1 Satz 3 bis 5 KStG (Rdnr. 9 ff.) und 
der organschaftlichen Mehrabführungen i.S. des § 27 Abs. 6 KStG (Rdnr. 28) verringert sich das steu
erliche Einlagekonto insbesondere in den folgenden Sonderfällen: 

- Erfüllung bzw. Wiederaufleben einer Darlehensverpflichtung gegenüber Gesellschaftern nach 
vorausgegangenem Forderungsverzicht gegen Besserungsversprechen (BFH-Urteil vom 30. Mai 
1990, BStBl 1991 II S. 588). 

- Rückzahlung von Nachschüssen der Anteilseigner i.S. des § 26 GmbHG, die nicht zur Deckung 
eines Verlustes an Stammkapital erforderlich sind (§ 30 Abs. 2 GmbHG). 

Die Verringerung des Einlagekontos erfolgt in diesen Fällen unabhängig von der Höhe des ausschütt
baren Gewinns i.S. des § 27 Abs. 1 Satz 4 KStG (Rdnr. 14 ff.) und kann auch zu einem Negativbe

.stand führen. 

30	 Wegen der Verringerung des Einlagekontos durch Auskehrungen bei Kapitalherabsetzung, bei der 
Auflösung von Körperschaften bzw. im Rahmen von Umwandlungsvorgängen wird auf Rdnr. 37 ff. 
bzw. die gesondert ergehenden BMF-Schreiben zur körperschaftsteuerlichen Behandlung der Auflö
sung und Abwicklung von Körperschaften und Personenvereinigungen und zu den Änderungen des 
Umwandlungssteuerrechts verwiesen. 

B.	 Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital und Herabsetzung des Nenn
kapitals (§ 28 KStG) 

I. Allgemeines 

31	 Wie im bisherigen Recht sind die in Nennkapital umgewandelten Beträge, die aus Gewinnrücklagen 
stammen, getrennt auszuweisen und gesondert festzustellen (Sonderausweis). Da die Auskehrung des 
Herabsetzungsbetrags beim Anteilseigner insoweit zu Einkünften aus Kapitalvermögen i.S. des § 20 
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Nr. 1 EStG). 

II. Persönlicher Anwendungsbereich 

32	 § 28 KStG gilt für alle unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaften, bei denen ein Nennkapital 
(Rdnr. 19) auszuweisen ist. 

III. Sonderausweis 

1. Begriff des Sonderausweises 

33	 Der Sonderausweis ist die Summe der Beträge, die dem Nennkapital durch Umwandlung von Rückla
gen mit Ausnahme von aus Einlagen der Anteilseigner stammenden Beträgen zugeführt worden sind. 
Der Sonderausweis kann auch im Zusammenhang mit Umwandlungen zu bilden oder zu verändern 
sein (siehe dazu im Einzelnen das gesondert ergehende BMF-Schreiben zu den Änderungen des Um
wandlungssteuerrechts). 

2. Anfangsbestand 

34	 Der nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG a.F. zuletzt festgestellte Betrag wird als Anfangsbestand bei 
der Ermittlung des Sonderausweises auf den Schluss des ersten Wirtschaftsjahrs im neuen Recht be
rücksichtigt (§ 39 Abs. 2 KStG). Er gilt gleichzeitig als Bestand zum Schluss des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahrs i.S. des § 28 Abs. 2 Satz 1 KStG. 

3. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 

35	 Bei der Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital mindert der Kapitalerhöhungsbetrag vorrangig 
den positiven Bestand des steuerlichen Einlagekontos, der sich ohne die Kapitalerhöhung für den 
Schluss dieses Wirtschaftsjahrs ergeben würde (§ 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 KStG). 

36	 Übersteigt der Betrag der Kapitalerhöhung den maßgeblichen Bestand des steuerlichen Einlagekontos, 
ist der übersteigende Betrag im Sonderausweis zu erfassen. 

Beispiel: 

Zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs weist die Bilanz der A-GmbH folgende Be
träge aus: 

Nennkapital (davon Sonderausweis: 0) 100 
Kapitalrücklage (= steuerliches Einlagekonto) 50 
Sonstige Rücklagen 100 

Am 1. März erfolgt eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um 100 und am 1. Mai eine 
Einlage i.H. von 20. 
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Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos sowie des Sonderausweises: 

Vorspalte Einlagekonto Sonder
ausweis 

Anfangsbestand 50 0 
+ Einlage + 20 
Zwischenergebnis(Bestand nach § 28 Abs. 1 
Satz 2 KStG) 

70 0 

Betrag der Kapitalerhöhung 100 
Vorrangige Verwendung des steuerlichen. 
Einlagekontos 

- 70 - 70 

Zugang beim Sonderausweis 30 + 30 
Schlussbestände 0  30 

IV. Herabsetzung des Nennkapitals 

37	 Bei Herabsetzung des Nennkapitals verringert sich vorrangig der auf den Schluss des vorangegange
nen Wirtschaftsjahrs festgestellte Bestand des Sonderausweises. Die Verringerung des Sonderauswei
ses ist unabhängig davon vorzunehmen, ob der Kapitalherabsetzungsbetrag an die Anteilseigner aus
gekehrt wird. Stehen im Zeitpunkt des Kapitalherabsetzungsbeschlusses Einlagen auf das Nennkapital 
aus, so ist die vorgenannte Kürzung nach § 28 Abs. 2 Satz 1 KStG nur insoweit vorzunehmen, als der 
Herabsetzungsbetrag auf den eingezahlten Teil des Nennkapitals entfällt (vgl. Rdnr. 39). 

38	 Übersteigt der Betrag der Kapitalherabsetzung den maßgeblichen Bestand des Sonderausweises, er
höht der Differenzbetrag den Bestand des steuerlichen Einlagekontos zum Schluss des Wirtschafts
jahrs, in dem die Kapitalherabsetzung wirksam wird (Eintragung im Handelsregister). Das Einlage
konto ist auch dann zunächst zu erhöhen, wenn der Kapitalherabsetzungsbetrag anschließend an die 
Anteilseigner ausgekehrt wird. 

39	 Entfällt der Kapitalherabsetzungsbetrag auf zum Zeitpunkt des Kapitalherabsetzungsbeschlusses aus
stehende Einlagen und fällt dadurch die Einzahlungsverpflichtung der Anteilseigner weg, unterbleibt 
eine Hinzurechnung des Herabsetzungsbetrages zum Bestand des steuerlichen Einlagekontos (§ 28 
Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz KStG). Soweit der Herabsetzungsbetrag jedoch auf das eingezahlte Nenn
kapital entfällt, d.h. die Einzahlungsverpflichtung bestehen bleibt, hat eine Erhöhung des steuerlichen 
Einlagekontos um den den Sonderausweis übersteigenden Herabsetzungsbetrag zu erfolgen (vgl. 
Rdnr. 38). Es ist dabei unmaßgeblich, ob und ggf. in welcher Höhe die Einzahlungsverpflichtung 
eingefordert ist. 

40	 Nach § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG verringert der im Beschluss über die Kapitalherabsetzung vorgesehene 
Auskehrungsbetrag das steuerliche Einlagekonto. Wenn ein Sonderausweis vorhanden ist, gilt dies nur 
für den den Sonderausweis übersteigenden Auszahlungsbetrag. Der Auszahlungsbetrag ist nicht in die 
Differenzrechnung nach § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG einzubeziehen. 
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Die A-GmbH weist zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres folgende Beträge aus: 
Nennkapital 200 (davon nicht eingezahlt 20) 
Sonderausweis 50 
steuerliches Einlagekonto 0 

Es erfolgt eine Kapitalherabsetzung um 100, die auch auf den nicht eingezahlten Teil von 20 
entfällt, und Rückzahlung des eingezahlten Nennkapitals in Höhe von 80. 

Vorspalte Einlagekonto Sonder
ausweis 

Anfangsbestand 0 50 
Betrag der Kapitalherabsetzung 100 
- Verringerung des Sonderausweises - 50 - 50 
Zwischenergebnis 50 
- ausstehende Einlagen auf das Nennkapital - 20 
Zugang beim steuerlichen Einlagekonto 30 + 30 
Zwischenergebnis 30 0 
Rückzahlung von Nennkapital 80 
- Verringerung des Sonderausweises - 50 
Abgang vom steuerlichen Einlagekonto 30 - 30 
Schlussbestände 0 0 

41	 Die Auskehrung des Herabsetzungsbetrages ist unabhängig davon, ob ein Sonderausweis vorhanden 
ist, eine Leistung, die zu einer Körperschaftsteuer-Erhöhung nach § 38 KStG führen kann. Eine Min
derung nach § 37 KStG kommt nicht in Betracht. 

42	 Auch bei verspäteter Auszahlung des im Beschluss über die Kapitalherabsetzung vorgesehenen 
Auskehrungsbetrags erhöht sich das steuerliche Einlagekonto nach § 28 Abs. 2 Satz 1 KStG in dem 
Wirtschaftsjahr, in dem der Beschluss wirksam wird (vgl. Rdnr. 38). Die Verringerung des steuerli
chen Einlagekontos nach § 28 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz KStG um den den Sonderausweis überstei
genden Auskehrungsbetrag (vgl. Rdnr. 40) erfolgt dagegen erst im Wirtschaftsjahr der Auszahlung. 

V. Auflösung einer Körperschaft 

43	 Auf die Ausführungen in dem gesondert ergehenden BMF-Schreiben zur körperschaftsteuerlichen Be
handlung der Auflösung und Abwicklung von Körperschaften und Personenvereinigungen wird hin
gewiesen. 

VI.	 Verrechnung des Sonderausweises mit dem Bestand des steuerlichen 
Einlagekontos 

44	 Wenn ein Sonderausweis i.S. des § 28 KStG und ein positiver Bestand des steuerlichen Einlagekontos 
zusammentreffen, verringern sich beide Beträge nach Maßgabe des § 28 Abs. 3 KStG. Die Verringe
rung ist als letzter Schritt der Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos bzw. des Sonderausweises 
vorzunehmen. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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